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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 1152/78 DES RATES
vom 30. Mai 1978

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 516/77 über die gemeinsame Markt
organisation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse

für verarbeitetes Obst und Gemüse von einem Jahr
zum anderen eine beträchtliche Ausweitung dieser Er
zeugung bewirken . Um dadurch möglicherweise ent
stehende Absatzschwierigkeiten zu vermeiden , sollte
die Möglichkeit vorgesehen werden , die Beihilfegewäh
rung auf einen Teil der Erzeugung zu beschränken .

Da die genannte Regelung unter anderem auch für
Tomatenkonzentrate gilt, muß das für die Einfuhr die
ses Erzeugnisses vorgesehene Mindestpreissystem auf
gehoben werden .

Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 729/70
des Rates vom 21 . April 1970 über die Finanzierung
der gemeinsamen Agrarpolitik (2 ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2788/72 (3 ), gehen
die den Mitgliedstaaten aus der Anwendung dieser Ver
ordnung entstehenden Ausgaben zu Lasten der Ge
meinschaft —

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Arti
kel 43 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Bei einigen in den Mittelmeergebieten der Gemein
schaft besonders wichtigen Verarbeitungserzeugnissen
aus Obst und Gemüse sind die Erzeugerpreise erheb
lich höher als die der Drittländer. Es besteht die Ge
fahr, daß dieser Preisunterschied in den nächsten Wirt
schaftsjahren fortbesteht . Die Wettbewerbsfähigkeit
der Gemeinschaftserzeugnisse muß daher erhöht wer
den, indem Maßnahmen getroffen werden , die den
Absatz dieser Erzeugnisse zu Preisen ermöglichen, die
gegenüber den Preisen der wichtigsten Erzeugerdritt
länder konkurrenzfähig sind ; dabei sollte vorgesehen
werden , diese Maßnahmen vor dem 1 . Oktober 1982
zu überprüfen .

Zu diesem Zweck ist eine Regelung für eine Produk
tionsbeihilfe einzuführen , die die Herstellung der be
treffenden Erzeugnisse zu einem niedrigeren Preis
ermöglicht als dem , der sich bei Zahlung eines ein
träglichen Preises an die Erzeuger frischer Erzeugnisse
ergäbe . Diese Regelung muß mit einem Vertragssy
stem gekoppelt werden , das sowohl die regelmäßige
Versorgung der Verarbeitungsindustrie als auch einen
Mindestpreis gewährleistet, den die Verarbeiter den
Erzeugern zu zahlen haben .

Wegen der erheblichen Bestände an Ausgangserzeug
nissen und der recht elastischen Verarbeitungskapazi
tät könnte die Gewährung einer Produktionsbeihilfe

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In die Verordnung (EWG) Nr. 516/77 wird folgender
Artikel 2a eingefügt :

„Artikel 2a

Das Wirtschaftsjahr dauert

— für Tomatenkonzentrate und geschälte Toma
ten der Tarifstelle ex 20.02 C, Tomatensaft der
Tarifnummer ex 20.07 und für Pfirsiche und
Aprikosen , zubereitet oder haltbar gemacht,
der Tarifstelle ex 20.06 B des Gemeinsamen
Zolltarifs vom 1 . Juli bis zum 30 . Juni ;

— für Trockenpflaumen der Tarifstelle ex 08.12 C
des Gemeinsamen Zolltarifs vom 1 . September
bis zum 31 . August .

( 2 ) ABl . Nr. L 94 vom 28 . 4 . 1970 , S. 13 .
h ABl . Nr . L 29 5 vom 30 . 12 . 1972, S. 1 .(■) ABl . Nr. C 108 vom 8 . 5 . 1978 , S. 49 .
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Für die übrigen Erzeugnisse wird das Vermark
tungsjahr gegebenenfalls nach dem Verfahren von
Artikel 20 festgelegt ."

Artikel 2

In die Verordnung (EWG) Nr. 516/77 werden die fol
genden Artikel eingefügt :

„Artikel 3a

( 1 ) Für die in Anhang Ia aufgeführten Erzeug
nisse, die aus in der Gemeinschaft geerntetem
Obst und Gemüse hergestellt werden , wird mit
Beginn des Wirtschaftsjahres 1978 /79 eine Produk
tionsbeihilferegelung eingeführt .

Die Kommission übermittelt dem Rat einen Be
richt, damit dieser vor dem 1 . Oktober 1982 das
Funktionieren dieses Systems überprüfen und
seine künftige Beihilfe - und Schutzpolitik für
diese Erzeugnisse beschließen kann .

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit beschließen , Anhang Ia un
ter Berücksichtigung der Erzeugungs- und Ver
marktungsbedingungen für die betreffenden Er
zeugnisse zu ändern .

(2) Die in Absatz 1 genannte Regelung stützt
sich auf Verträge , die in der Gemeinschaft einer
seits die Erzeuger oder deren anerkannte Vereini
gungen oder Verbände und andererseits die Verar
beiter oder deren rechtsgültig gebildete Vereinigun
gen oder Verbände binden . In diesen Verträgen ,
die für eine noch festzulegende Mindestzeit ge
schlossen werden , sind die betreffenden Mengen
der Ausgangserzeugnisse, die Staffelung ihrer Liefe
rung an die Verarbeitungsindustrie und der den
Erzeugern zu zahlende Preis genau anzugeben .
Unmittelbar nach ihrem Abschluß werden die Ver
träge den von den betreffenden Mitgliedstaaten
bezeichneten Stellen übermittelt, deren Aufgabe es
ist, ihre Durchführung zu überprüfen .

(3) Für die im Rahmen dieser Verträge durchge
führten Lieferungen wird ein Mindestpreis festge
setzt, den die Verarbeiter den Erzeugern zu zahlen
haben .

Bei der ersten Festsetzung wird dieser Preis auf fol
gender Grundlage berechnet :
a) Durchschnitt der Preise für das Ausgangserzeug
nis, die von den Verarbeitern während des Wirt
schaftsjahres gezahlt wurden , das dem, für das
der Mindestpreis festgesetzt wird, vorausgeht ;

b) Entwicklung der Produktionskosten auf dem
Obst- und Gemüsesektor.

Bei den anschließenden Festsetzungen wird dieser
Preis unter Berücksichtigung folgender Faktoren
festgesetzt :

a) Höhe des Mindestpreises im vorangegangenen
Wirtschaftsjahr ;

b) Entwicklung der Produktionskosten auf dem
Obst- und Gemüsesektor.

(4) Der Mindestpreis wird jeweils vor Beginn
des Wirtschaftsjahres festgesetzt . '

(5) Falls das Produktionspotential der Gemein
schaft bei einem in Anhang Ia genannten Erzeug
nis ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen der
Erzeugung und den Absatzmöglichkeiten hervorzu
rufen droht, kann der Rat auf Vorschlag der Kom
mission mit qualifizierter Mehrheit beschließen,
die Gewährung der Produktionsbeihilfe auf eine
Menge zu beschränken, die unter Berücksichti
gung der Durchschnittserzeugung der drei dem
Wirtschaftsjahr, für das die Beihilfe festgesetzt
wird, vorangehenden Jahre bestimmt wird .

Artikel 3b

( 1 ) Der Betrag der Beihilfe wird so festgesetzt,
daß er den Unterschied zwischen den Preisen der
Gemeinschaftserzeugnisse und denen der Erzeug
nisse der Drittländer ausgleicht .

(2) Der Preis der Gemeinschaftserzeugnisse
wird insbesondere unter Berücksichtigung

a) des in Artikel 3a genannten Mindestpreises und
b) der Verarbeitungskosten — ohne Berücksichti
gung der Unternehmen mit den höchsten Ko
sten —

festgestellt.

(3) Der Preis der Erzeugnisse der Drittländer
wird insbesondere unter Berücksichtigung

a) der Preise frei Grenze bei der Einfuhr in die
Gemeinschaft und

b) der Welthandelspreise
ermittelt .

Bei der ersten Festsetzung der Beihilfe für Toma
tenkonzentrate wird das unter Buchstabe a) ge
nannte Kriterium für die Berechnung dieser Bei
hilfe jedoch nicht berücksichtigt .

(4) Die Produktionsbeihilfe wird den Verarbei
tern gewährt, die Verträge gemäß Artikel 3a abge
schlossen haben .

(5) Die Beihilfe wird den Beteiligten auf Antrag
gezahlt, sobald in dem Mitgliedstaat, in dem die
Verarbeitung erfolgt, die von diesem benannte
Stelle folgendes festgestellt hat :

— Der Verarbeiter hat dem Erzeuger einen Preis
gezahlt, der mindestens gleich dem Mindest
preis ist ;
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„ANHANG Ia

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

ex 08.12 C Trockenpflaumen aus getrockneten Pflau
men („prunes d'Ente")

ex 20.02 C Tomatenkonzentrate

ex 20.02 C Geschälte Tomaten

ex 20.06 B Pfirsiche in Sirup
ex 20.07 Tomatensaft"

— die Erzeugnisse, die Gegenstand von Verträgen
waren , sind verarbeitet worden ;

— die durch die Verarbeitung entstandenen Er
zeugnisse entsprechen den geltenden Qualitäts
normen .

(6) Die Beihilfe wird vor Beginn des Wirt
schaftsjahres festgesetzt .

Artikel 3c

Die Durchführungsbestimmungen zu Artikel 3a
und 3b werden nach dem Verfahren des Artikels
20 erlassen . Die Festsetzung der Beihilfe und des
Mindestpreises erfolgt nach demselben Verfahren ."

Artikel 3

In die Verordnung (EWG) Nr. 516/77 wird nachste
hender Anhang Ia eingefügt :

Artikel 4

Artikel 3 und Artikel 10 Absatz 2 zweiter Gedanken
strich der Verordnung (EWG) Nr. 516/77 werden am
1 . Juli 1978 außer Kraft gesetzt .

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am 1 . Juni 1978 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 30 . Mai 1978 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

I. NØRGAARD


